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Keine Infektion 
in der Gruppe

bis zu 20 % der Kinder 
 in einer Gruppe fehlen wegen  

einer positiven Testung auf  
SARS-CoV-21,2

mehr als 20 % der Kinder  
in einer Gruppe fehlen wegen 

 einer positiven Testung auf  
SARS-CoV-21,4

Regulärer Kitabesuch möglich
• feste Gruppen
• Montag, Mittwoch 
  und Freitag: Testnachweis

Täglicher Testnachweis für alle  
(auch geimpfte und genesene)  
Kinder an den fünf Kita-Tagen  

ab Tag nach Information  
der Eltern durch die Einrichtung  

Bei Teilnahme an PCR-Pooltestung:
Neben der zweimal wöchentlichen  

Pooltestung zusätzlicher  
Testnachweis am Montag sowie  
am fünften Tag nach Information  

der Eltern durch die Einrichtung  
(wenn nicht ohnehin Testtag)

• Gruppenschließung und Quarantäneanordnung gilt  
 nicht für geimpfte und genesene Kinder (vgl. AV Isolation) 
• Eigenständige Überprüfung einer Ausnahme durch die Eltern
• Auch geimpften und genesenen Kindern wird 
 Kontaktreduzierung empfohlen 
• Betreuung dieser Kinder nach Absprache zwischen
  Einrichtung und Eltern möglich

• Keine Kontaktpersonenermittlung   
 durch das Gesundheitsamt
• Negativ getestete Kinder 
 dürfenweiterhin betreut werden
• Einrichtung informiert Eltern 
• Intensiviertes Testregime3

• Gruppenschließung durch den 
 Einrichtungsträger für fünf 
 Wochentage nach Überschreiten 
 des Schwellenwerts  
• Meldung an das Gesundheitsamt

• Evtl. Quarantäneanordnung 
 durch das Gesundheitsamt für 
 alle Kinder der Gruppe 
• Information der Eltern über die 
 Quarantäneanordnung durch 
 die Einrichtung

Quarantäne und Gruppenschließung 
in der Kindertagesbetreuung

1 Für Horte bzw. in reinen Schulkindgruppen gelten die Regelungen für die Schulen (Schwellenwert 50 %)     2 Für die Kindertagespflege gilt der Richtwert „ein Kind“, für die Großtagespflegestellen gilt der Richtwert 20 %     3 Mit Ausnahme der Schulferien findet kein intensiviertes Testregime für Schulkinder (gilt für alle Einrichtungen) statt     
4 Für die Kindertagespflege gilt der Richtwert „ab zwei Kindern“, für die Großtagespflegestellen gilt der Richtwert 20 %
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